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Ein Ja zum Zivilschutzartikel!

-ür- Die Volksabstimmung über den Verfassungsartikel

betr. den Zivilschutz ist vom Bundesrat auf den

24. Mai 1959 festgesetzt worden.
Der Verfassungstext verdient unsere vorbehaltlose

Unterstützung. Der Bund soll endlich eine einwandfreie

Gesetzgebungskompetenz über den zivilen Schutz

der Personen und Güter gegen die Auswirkungen von
kriegerischen Ereignissen erhalten. Allzu lange ist
diese Frage kontrovers gewesen. Der Idee nach ist

zwar der Zivilschutz seit Jahren unbestritten; die
verantwortlichen Behörden und Dienststellen haben
unmittelbar nach dem Kriegsende sehr klar den
Zivilschutz als einen Bestandteil der Landesverteidigung
verstanden; zusammen mit dem militärischen und
wirtschaftlichen Neutralitätsschutz sollte die zivile
Verteidigung das dritte Glied in der Kette bilden. Es

waren juristische Bedenklichkeiten und politische
Ungeschicklichkeiten, die die Verwirklichung dieses
einfachen und richtigen Grundgedankens bis heute ver-
unmöglicht haben.

Jetzt drängt die Zeit! Der neue Verfassungstext
ist sorgfältig von allen Widerhaken befreit worden,
an denen sich eine Opposition hätte festklammern
können. Den Frauen kommt die Rolle freiwilliger
Helfer des Zivilschutzes zu, womit jegliche Assoziation

— gedanklich und tatsächlich — mit dem
Frauenstimmrecht unmöglich gemacht ist. Der Vollzug —
ein weiterer neuralgischer Punkt — ist Sache der

Kantone, ohne dass indes der Verfassungsartikel die Frage
entscheidet, ob das die zivilen oder die militärischen
Behörden sein sollen.

Der Verfassungsartikel wird von allen politischen
Parteien und beruflichen und wirtschaftlichen
Organisationen unterstützt werden. Am moralischen Sukkurs
wird es nicht fehlen. Die Abstimmung muss gelingen.
Die Ls. Of. werden sich zweifellos nachdrücklich und

mit vollem Elan für ein gutes Gelingen einsetzen.

Diese vorbehaltlose Bejahung bedeutet nicht auch
die Zustimmung zum Vorentwurf des Eidg. Justiz-
und Polizeidepartements vom 1. November 1958 zu

einem Ausführungsgesetz. Wir möchten hier auf die

an diesem Vorentwurf zu übende Kritik nicht
zurückkommen. Die Auseinandersetzung über diesen
Entwurf und damit über die Zivilschutzkonzeptton ist zurzeit

vertagt; sie wird später wieder aufzunehmen sein.
Es ist aber eine Sache allseitiger Loyalität, dass man
aus der Unterstützung des Verfassungsartikels nicht
auch die Billigung des Vorentwurfes herausliest. Die
Gegner einer Bürokratisierung des Zivilschutzwesens,
wie sie vor allem durch die geplante Gründung eines

eidgenössischen Zivilschutzamtes droht, handeln aus
echter Sorge um eine wirkungsvolle Zivilverteidigung.
Es ging uns im Leitartikel der «Protar» 1958, Nr. 11/12,
um diese Frage und um eine sinnvolle Koordination mit
der Ls. Trp. und nicht um militärische Organisationsformen

oder gar eine «Militarisierung» des Zivilschutzes,
wie man fälschlicherweise daraus gelesen hat. Doch ist

das, wie gesagt, zurzeit eine cura posterior.

Am 24. Mai 1959: Zivilschutzartikel der
Bundesverfassung: Ja!
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